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Änderung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Kirchenbeamten 

Landeskirchenamt 
Az.: 19362/65/B 13-01 

Durch das Dritte Besoldungsänderungsgesetz 
vom 15. 6. 1965 (GV. NW. S. 165) ist das Landes
besoldungsgesetz 1960 ergänzt und geändert wor
den. Die Bestimmungen des Dritten Besoldungs
änderungsgesetzes finden gemäß § 1 Abs. 1 der Kir
chenbeamten-Besoldungsordnung (KABl.1963 S.145 
und 1965 S. 13) auch bei der Festsetzung der Dienst
und Versorgungsbezüge der Kirchenbeamten An
wendung. 

Hinsichtlich der Regelbeförderung der Kirchen
beamten nehmen wir Bezug auf unsere Rundver
fügung Nr. 44 vom 2. 7. 1965 - Az. 17598/65/B 
13-01 -, die den Herren Superintendenten für 
alle Kirchengemeinden pp., in deren Dienst Kir-

Bielefeld, den 27. 7. 1965 

chenbeamte tätig sind, zugesandt worden ist. Gleich
zeitig bitten wir, in dieser Rundverfügung auf 
Seite 3 Zeile 1 das Wort „zweifachen" durch das 
Wort „Zweieinhalbfachen" und in der als Anlage 
beigefügten Ortszuschlagstabelle die Zahl „224" 
(II S 3) durch die Zahl „244" zu ersetzen. 

Nachstehend geben wir das Dritte Besoldungs
änderungsgesetz auszugsweise bekannt. Dabei wer
den die Anlagen 1 (Besoldungsordnungen) und 3 
(Überleitungsübersicht) nicht mit abgedruckt, da 
sie im wesentlichen die Lehrer betreffende Än
derungen enthalten. Dort wo Lehrer tätig sind, 
empfiehlt sich die Beschaffung des Gesetz- und 
Verordnungsblattes. 

Drittes Gesetz zur Änderung des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein
Westfalen (Drittes Besoldungsänderungsgesetz) 

Vqm .15. Juni 1965 

Artikel. I 

·· .. ··. · :t>~s Bes~ldungsgesetzf~r d~s •. Land Nordthein
,, Westffile;n ui<der, Fassung yom 8. ?{ovember 1960 

2. In § 6 Abs. 3 wer,den geänder,t: · .. ,· 

(Gy.: NW. S. 357), ztiletzt geändert durch Gesetz 
vom; 14 .. Juli 1964 (GV: .Nw~. s .. 249), wird wie folgt 

· ··· ·· . geändert: ·· ·· ·· · · , . . ·. · ., · · · 

.. ·1., §·i~rhäit fo1sert4~ .. Fassung: . .. . . 
... ·.·. ,,Dienstbezüge Sind:. Grundgehalt, OrtszµSchl/ilg, 

.· .. Kinderzus~ag, StellenzUlagen undi.A,usglllichs:
zulageri, ~ei den Ptofessore;n an• Hochschu.len 
auch Zuschüs~ zuni Gr,undgehalt." , 

" ,,,, "' 'I, ' , ,,, ,', ,, , 

a) Nummer 4 erhält folgende Fl;\~sung: 
„4~' Nach V'olletidung. des 17. Lebensjahres 
verbrachte Zeiten . · · 
a) eiries · Kkiegsdienstes, einer l{riegsgefan-

. genschltft, eines kriegsbedingten Not-
dienstes ohne Begründung· eines einem 

·· ,Arbeitsvertrag •entsprechenden .. ·. Beschäf
tigungsverhältnisses,· eines • im Kriege 
von. i\ngehörigen der Polizei, geleisteten 
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Dienstes in Truppenverbänden, denen 
unter einem militärischen Befehlshaber 
die Erfüllung militärischer Aufgaben im 
geschlossenen Einsatz übertragen war, 

b) einer Internierung oder eines Gewahr
sams der nach § 9a des Heimkehrergeset
zes oder § 9 Abs. 1 des Häftlingshilfege
setzes berechtigten Personen, 

c) eines nichtberufsmäßigen Reichsarbeits
dienstes, 

d) eines nichtberufsmäßigen Wehrdienstes 
oder eines zivilen Ersatzdienstes, 

e) eines vor dem 9. Mai 1945 abgeleisteten 
berufsmäßigen Reichsarbeits- oder Wehr
dienstes, soweit er die Zeit der. gesetz
lichen Reichsarbeits- oder Wehrdienst
pflicht umfaßt, 

f) im Dienst der Bundeswehr als Berufs
soldat oder Soldat auf Zeit oder im Po
lizeivollzugsdienst, soweit der Dienst 
nach dem Wehrrecht des Bundes die Zeit 
der gesetzlichen Wehrdienstpflicht um
faßt und diese dadurch als erfüllt gilt, 

g) einer Heilbehandlung, die auf Grund 
einer Krankheit oder Verwundung als 
Folge eines Dienstes, einer Kriegsgefan
genschaft, einer Internierung oder eines 
Gewahrsams im Sinne der Buchstaben 
a) bis f) durchgeführt wurde und wäh
rend der der Kranke oder Verwundete 
arbeitsunfähig war." 

b) Die Nummern 5 und 6 werden gestrichen. 
c) Als neue Nummer 5 wird eingefügt: 

,,Zeiten, die auf Grund gewährter Wieder
gutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
oder nach dem Gesetz zur Regelung der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes ohne förmliches Wiedergutma
chungsverfahren anzurechnen sind." 

d) Im letzten Satz werden die Worte „Num
mer 1 bis 6" durch die Worte „Nummer 1 
bis 5" ersetzt. 

3. § 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
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,,(3) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich
rechtlichen Dienstherrn im Reichsgebiet kann 
gleichgestellt werden die Tätigkeit 
1. im Dienst eines anderen Staates oder einer 

zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein
richtung, 

2. im Dienst der Fraktionen des Bundestages 
oder der Landtage, 

3. im Dienst von kommunalen Spitzenverbän
den, 

4. im Dienst von Kirchen oder öffentlich-recht
lichen Religionsgemeinschaften oder der Ver
bände von solchen, 

5, im nichtöffentlichen Schuldienst, 
6. im nichtöffentlichen Eisenbahndienst, 
7. im Dienst bei Unternehmen, die von einem 

öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Sinne 
des Absatzes 1 ganz oder teilweise übernom
men worden sind, 

8. als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Dienst 
von wissenschaftlichen Forschungseinrichtun
gen; an denen die öffentliche Hand durch 

Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder 
in anderer Weise wesentlich beteiligt ist. 

Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbe
hörde im Einvernehmen mit dem Finanzmi
nister und dem Innenminister; die oberste 
Dienstbehörde kann die Entscheidungsbefugnis 
im Einvernehmen mit dem Finanzminister und 
dem Innenminister auf nachgeordnete Behörden 
übertragen." 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift und Absatz 1 erhalten die 

folgende Fassung: 

b) 

„Berücksichtigung von Dienstzeiten 
(1) Bei Anwendung des § 6 Abs. 3 Nr. 3 
dürfen in den Besoldungsgruppen des ge
hobenen und des höheren Dienstes nur Zei
ten einer gleichzubewertenden Tätigkeit be
rücksichtigt werden. Gleichzubewerten sind 
für dieFestsetzung desBesoldungsdienstalters 
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12a nur 
solche Tätigkeiten, die mindestens in einem 
Amt der Besoldungsgruppe A 9 oder in einer 
dieser Besoldungsgruppe entsprechenden Ver
gütungsgruppe, in den Besoldungsgruppen 
A 13 bis A 16 und H 1 bis H 5 nur solche Tä
tigkeiten, die mindestens in einem Amt der 
Besoldungsgruppe A 13 oder in einer dieser 
Besoldungsgruppe entsprechenden Vergü
tungsgruppe abgeleistet worden sind. Gleich
zubewerten sind auch die nach Ablegung der 
vorgeschriebenen Laufbahn- oder Aufstiegs
prüfung ausgeübten Tätigkeiten, wenn die 
Art der Tätigkeit der Gleichbewertung nicht 
offensichtlich ausschließt." 

c) ... 
5. § 10 erhält folgende Fassung: 

„Wahrung des Besitzstandes 
(1) Steht einem Beamten, der unter Fortbestehen 
des Beamtenverhältnisses in ein anderes Amt 
übergetreten ist, nach den für das neue Amt 
maßgebenden Vorschriften ein niedrigeres 
Grundgehalt zu als in seinem bisherigen Amt, 
so erhält er eine ruhegehaltfähige Ausgleichs
zulage in Höhe des Unterschiedes zwischen sei
nem jeweiligen Grundgehalt und dem Grund.,. 
gehalt, das ihm in dem bisherigen Amt zuletzt 
zugestanden hat; der Gesamtbetrag von Grund
gehalt und Ausgleichszulage darf jedoch das 
Endgrundgehalt seines jeweiligen Amtes nicht 
übersteigen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Beamte 
im disziplinargerichtlichen Verfahren in ein 
Amt mit geringerem Endgrundgehalt versetzt 
wird. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn ein Beamter Richter oder·ein Richter Be
amter wird. 
(2) Bei der Wiederanstellung eines Ruhestands
beamten wird dem Beamten entsprechend dem 
Absatz 1 eine ruhegehaltfähige Ausgleichszu
lage gewährt, wenn sein Grundgehalt niedriger 
ist als das Grundgehalt, nach dem das zuletzt 
bezogene Ruhegehalt bemessen war." 

6. § 18 wird wie folgt geändert und ergänzt: 
a) In Absatz 1 Satz 1 erhält Nummer 5 folgende 

Fassung: 
„5. Pflegekinder, wenn der Beamte sie in 

seine Wohnung aufgenommen hat und 



für ihren Unterhalt und ihre Erziehung 
nicht von anderer Seite laufend ein hö
herer Betrag als das Zweieinhalbfache 
des Kinderzuschlages monatlich gezahlt 
wird,". 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird als neue Nummer 6 
eingefügt: 
„6. Enkel, wenn der Beamte sie in seine 

Wohnung aufgenommen hat und keine 
anderen Personen zum Unterhalt des 
Kindes gesetzlich verpflichtet und im
stande sind,". 

c) In Absatz 1 werden die bisherigen Num
mern 6 und 7 umbenannt in Nummer 7 und 
Nummer 8. 

d) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Kinderzuschlag wird gewährt, bis das 
Kind das siebenundzwanzigste Lebensjahr 
vollendet. Hat das Kind das achtzehnte Le
bensjahr vollendet, so besteht der Anspruch 
nur, wenn das Kind in einer Schul- oder Be
rufsausbildung steht, die seine Arbeitskraft 
überwiegend in Anspruch nimmt, und wenn 
es im Zusammenhang mit seiner Ausbildung 
Dienstbezüge, Arbeitsentgelt oder sonstige 
Zuwendungen in entsprechender Höhe nicht 
erhält; Kinderzuschlag wird auch während 
der Teilnahme an einem freiwilligen so
zialen Jahr nach dem Gesetz zur Förderung 
eines freiwilligen sozialen Jahres vom 17. 
August 1964 (BGBl. I S. 640) gewährt." 

e) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
.,(3) Für ein Kind, das wegen körperlicher 
oder geistiger Gebrechen dauernd erwerbs
unfähig ist,.wird Kinderzuschlag ohne Rück
sicht auf das Lebensalter gewährt, wenn die 
dauernde Erwerbsunfähigkeit vor Voll
endung des siebenundzwanzigsten Lebens
jahres oder während des Zeitraums einge
treten ist, in dem der Kinderzuschlag nach 
Absatz 4 über das siebenundzwanzigste Le
bensjahr hinaus länger gewährt worden ist; 
über das achtzehnte Lebensjahr hinaus wird 
der Kinderzuschlag jedoch nur gewährt, 
wenn das Kind nicht ein eigenes Einkom
men von mehr als dem Zweieinhalbfachen 
des Kinderzuschlages monatlich hat. Wai
sengeld und Waisenrente zählen nicht zum 
Einkommen des Kindes." 

f) In Absatz 4 wird das Wort „fünfundzwan
zigste" durch das Wort „siebenundzwan
zigste" ersetzt. 

g) Als neuer Absatz 5 wird eingefügt: 
,,(5) )für Kinder, die nach beamtenrecht
lichen Vorschriften neben Waisengeld Kin
derzuschlag erhalten, wird dem Beamten 
kein Kinderzuschlag gewährt." 

h) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Ab
sätze 6 und 7. 

7. § 19 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 wird ,,(Absatz 4)" durch ,,(Ab

satz 3)" ersetzt. 
b) Absatz 3 wird gestrichen. 
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

8. § 21 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Nimmt ein Beamter die dienstlichen 

Obliegenheiten eines Amtes wahr, für das 
der Organisations- und Stellenplan eine 
Planstelle mit höherem Endgrundgehalt vor
sieht, so erhält er nach Ablauf von einem 
Jahr, wenn die höhere Planstelle während 
dieser Zeit besetzbar war und weiterhin be
setzbar ist, eine widerrufliche, nichtruhe
gehaltfähige Stellenzulage in Höhe des Un
terschiedes zwischen dem Grundgehalt sei
ner Planstelle und dem Grundgehalt, das 
ihm in der Planstelle mit dem höheren End
grundgehalt zustehen würde; gehört das Amt, 
dessen Obliegenheiten der Beamte wahr
nimmt, einer Besoldungsgruppe an, die im · 
Haushaltsplan mit anderen Besoldungsgrup
pen zusammengefaßt ist, so ist das Grund
gehalt der niedrigeren Besoldungsgruppe 
maßgebend. Eine Planstelfe gilt auch dann 
als besetzbar, wenn ihr Inhaber ein Amt im 
Sinne des Satzes 1 wahrnimmt." 

b) In Absatz 3 werden die Worte ,,§§ 10 und 
24" ersetzt durch ,,§§ 10, 24 und 24a". 

9. § 26 erhält folgende Fassung: 
,,§ 26 

(1) Ist eine Person, die an der Unterbringung 
nach dem Gesetz zur Regelung der Rechtsver
hältnisse der unter Artikel 131 des Grundge
setzes fallenden Personen (G 131) teilgenommen 
hat, bis zum 30. September 1961 als Beamter 
angestellt (eingestellt) worden, so gilt auch die 
Zeit vom 9. Mai 1945 bis zur Anstellung (Ein
stellung) als Dienstzeit im Sinne des § 6 Abs. 3 
Nr. 3. Für die Festsetzung des Besoldungs
dienstalters von Beamten des gehobenen oder 
höheren Dienstes gilt dies nur, wenn die von 
ihnen vor dem 9. Mai 1945 zuletzt ausgeübte 
hauptberufliche Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
mindestens der Tätigkeit in einem Amt ihrer 
Laufbahngruppe gleichzubewerten ist. Bei frü
heren außerplanmäßigen Beamten (K) und 
ihnengemäß § ll·G 131 in den bis zum·3o. Sep
tember 1961 jeweils geltenden Fassungen gleich
gestellten Beamten auf Widerruf im Vorberei
tungsdienst, die die Voraussetzungen des Satzes 
1 erfüllen, wird die Zeit vom 9. Mai 1945 bis 
zur Ablegung der für die planmäßige Anstel
lung vorgeschriebenen Prüfung, längstens bis 
zum 30. September 1961, als Dienstzeit im Sinne 
des § 6 Abs. 3 Nr. 3 berücksichtigt. § 9 Abs. 1 
ist entsprechend anzuwenden, wenn der Beamte 
vor dem 9. Mai 1945 aus dem mittleren oder ge
hobenen Dienst in eine höhere Laufbahngruppe 
aufgestiegen war. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, 
a) die nicht an der Unterbringung teilgenom

men haben, aber auf die Pflichtanteile an
rechenbar waren, 

b) auf die§ 52b Abs. 2 in Verbindung mit§ 62 
oder § 63 G 131 Anwendung findet, 

c) denen Rechte nach dem G 131 nur deshalb 
nicht zustehen, weil sie die in § 1 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe b) hinsichtlich der Aufgabe 
des Dienstes oder die in § 4 oder § 81 G 131 
in den jeweils geltenden Fassungen bezeich
neten Voraussetzungen nicht erfüllen, 

d) die nur deshalb nicht von Absatz 1 oder Ab
satz 2 Buchstaben a) und b) erfaßt werden, 
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weil sie bereits vor dem 1. April 1951 wie
derverwendet worden sind. 

(3) Absatz 1 ist auf die nach den §§ 71 e bis 
71 k G 131 und die unter den Voraussetzungen 
des § 42 Abs. 6 G 131 als Beamte angestellten 
(eingestellten) Personen mit der Maßgabe ent
sprechend anzuwenden, daß an die Stelle des 
Tages der Anstellung (Einstellung) der 30. Sep
tember 1961 tritt. Satz 1 gilt auch für die bis 
zum 31. Dezember 1965 als Beamte angestellten 
(eingestellten) Personen, die am 30. September 
1961 im öffentlichen Dienst standen und entwe
der an der Unterbringung teilnahmen oder eine 
der Voraussetzungen des Absatzes 2 Buchsta
ben a) bis c) erfüllten. 
(4) Die Absätze 1, 2 Buchstabe c) und Absatz 3 
sind auf frühere Berufssoldaten und berufs
mäßige Angehörige des früheren Reichsarbeits
dienstes, deren Dienstverhältnis nach § 53 Abs. 
2 Satz 3 oder § 55 Abs. 1 Satz 2 G 131 als mit 
Ablauf des 8. Mai 1945 beendet gilt, sinngemäß 
anzuwenden, wenn sie 
a) bis zum Eintritt in dieses Dienstverhältnis 

Beamte waren und bei einem Verbleib in 
dieser Rechtsstellung an der Unterbringung 
teilgenommen hätten 
oder 

b) eine Dienstzeit von mindestens 10 Jahren 
nach § 53 Abs. 1 Satz 6, § 54 Abs. 4 oder 
§ 55 Abs. 1 Satz 1 G 131 abgeleistet hatten. 

(5) Bei Personen, die nach § 71 d Abs. 1, 3 des 
in Absatz 1 genannten Gesetzes zur Fortsetzung 
des Vorbereitungsdienstes zugelassen worden 
sind, wird die Zeit vom 9. Mai 1945 bis zur Ab
legung der für die planmäßige Anstellung vor
geschriebenen Prüfung, längstens bis zum 30. 
September 1961, als Dienstzeit im Sinne des § 6 
Abs. 3 Nr. 3 berücksichtigt. Entsprechendes gilt 
für frühere Beamte auf Widerruf im Vorberei
tungsdienst, die vor dem 1. April 1951 wieder 
in den Vorbereitungsdienst übernommen wor
den sind. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Per
sonen, die früher eine ihnen angebotene Wie
derverwendung aus einem von ihnen zu vertre-. 
tenden Grunde abgelehnt haben." 

10. Kapitel II erhält folgende Fassung: 

Kapitel II 
Versorgungsbezüge 

•• ,1) 

Artikel II 
Änderung der Besoldungsordnungen 

Artikel III 
Änderung der Ortszuschlagstabelle 

Die Ortszuschlagstabelle in der Fassung der An
lage 2 des zweiten Besoldungsänderungsgesetzes 
wird durch die Tabelle in der Anlage 2 dieses Ge
setzes ersetzt. 

Artikel IV 
Überleitung 

in das Dritte Besoldungsänderungsgesetz 
(1) ... 

1) Die Versorgungsbezüge werden vom Landeskirchenamt :fest
gesetzt. Ein Abdruck des Kapitels II erfolgt daher nicht. 
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(2) Ist das Besoldungsdienstalter eines Beamten 
dem bisherigen Recht entsprechend festgesetzt und 
ergäbe sich auf Grund des § 8 des Besoldungsge
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung dieses Gesetzes ein ungünstigeres Besol
dungsdienstalter, so verbleibt es bei der bisherigen 
Festsetzung. Entsprechendes gilt für die Festset
zung des Besoldungsdienstalters eines Beamten, der 
von einem anderen Dienstherrn außerhalb des Gel
tungsbereichs dieses Gesetzes übergetreten ist, 
wenn eine hauptberufliche Tätigkeit im öffent
lichen Dienst (§ 6 Abs. 3 Nr. 3) nach dem Recht des 
früheren Dienstherrn als gleichwertig im Sinne des 
§ 8 Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes berück
sichtigt worden ist. 

(3) Werden Beamte durch dieses Gesetz in ihren 
Bezügen schlechter gestellt, so erhalten sie für die 
Dauer der Schlechterstellung eine Ausgleichszulage 
in Höhe des Unterschiedsbetrages. Die Ausgleichs
zulage ist ruhegehaltfähig, soweit die Bezüge, zu 
deren Ausgleich sie dient, ruhegehaltfähig sind. 

Artikel V 

Regelbeförderung 

1. In das Besoldungsgesetz wird als Abschnitt III a 
eingefügt: 

„Regelbeförderung 

§ 25 
(1) Beamte des einfachen Dienstes sollen ein 
Jahr nach der Anstellung in ein Amt der Besol
dungsgruppe A 2 befördert werden. Ist ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 2 Eingangsamt ihrer 
Laufbahn, so tritt an die Stelle der Besoldungs
gruppe A 2 die Besoldungsgruppe A 3. 
(2) Beamte des mittleren Dienstes, die die für 
ihre Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung und 
Ausbildung besitzen und für die ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 5 Eingangsamt ihrer Lauf
bahn ist, sollen ein Jahr nach der Anstellung in 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 6 befördert 
werden. 
(3) Beamte des gehobenen Dienstes, die die für 
ihre Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung und 
Ausbildung besitzen und für die ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 9 Eingangsamt ihrer Lauf
bahn ist, sollen zweieinhalb Jahre nach der An
stellung in ein Amt der Besoldungsgruppe A 10 
befördert werden. Auf den Zeitraum von zwei
einhalb Jahren sind Zeiten eines Wehrdienstes 
oder eines zivilen Ersatzdienstes bis zur Dauer 
von eineinhalb Jahren anzurechnen; das gleiche 
gilt für die Teilnahme an einem freiwilligen so
zialen Jahr nach dem Gesetz zur Förderung 
eines freiwilligen sozialen Jahres vom 17. August 
1964 (BGBl. I S. 640). 
(4) Beamte des höheren Dienstes, die die für 
ihre Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung und 
Ausbildung besitzen und für die ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 13 Eingangsamt ihrer Lauf
bahn ist, sollen in ein Amt der Besoldungs
gruppe A 14 befördert werden, wenn sie dje 
9. Dienstaltersstufe der Besoldungsgruppe A 13 
erreichen und die laufbahnrechtlichen Voraus
setzungen für die Beförderung erfüllen. 
(5) •.• 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn die 



Leistung oder die Führung des Beamten eine 
Beförderung nicht oder noch nicht rechtfertigt." 

2 .... 

3 •••• 

4 .... 

Artikel VI 

Neufassung des Besoldungsgesetzes 

Artikel VII 
Haushaltsermächtigung 

Artikel VIII 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 
1965 in Kraft; abweichend hiervon tritt Artikel I 
Nr. 6 Buchstabe d, e und f mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1965 in Kraft. 

Anlage 2 

Ortszuschlag 

- Monatsbeträge in DM -

Tarif-
klasse 

I 

II 

III 

IV 

Zu der Tarifklasse 
gehörende 

Besoldungsgruppen 

A 1 bis A 8 

A9 bis A12a 

A 13 bis A 16 
B 1 und B2 
Hl bis H4 

B3 bis B 11 
H5 

Orts-
klasse 

Stufe 1 Stufe 2 

s 136 179 
A 113 152 

s 166 220 
A 140 187 

s 206 268 
A 173 228 

s 266 330 
A 226 284 

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 
Zahl der kinderzuschlagsberechtigenden Kinder 

1 2 3 4 5 

203 234 265 296 327 
175 204 233 262 291 

244 275 306 337 368 
210 239 268 297 326 

292 323 354 385 416 
251 280 309 338 367 

354 385 416 447 478 
307 336 365 394 423 

Bei mehr als fünf kinderzuschlagsberechtigenden Kindern erhöht sich der Ortszuschlag auf jedes zu be
rücksichtigende Kind 

in Ortsklasse S um je 40 DM, 
in Ortsklasse A um je 38 DM. 

Änderung des Dienstredtts der kirdtlidten Angestellten auf Grund des 11. und 13. 
Änderungstarifvertrages zum BAT 

Auf Grund der Artikel 2 und 3 der 1. Notverordnung zum Dienstrecht der kirchlichen Angestellten 
vom 26. Juli 1961 (KABl. S. 73) hat die Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Rheinisch-Westfälischen 
Verband der im evangelisch-kirchlichen Dienst stehenden Mitarbeiter und der Tarifgemeinschaft kirch
licher Körperschaften in Rheinland und Westfalen sowie im Einvernehmen mit dem Landesverband der 
Inneren Mission der Evangelischen Kirche von Westfalen e. V. beschlossen: 

I 
Auf Grund des 11. und 13. Tarifvertrages zur 

Änderung und Ergänzung des Bundes-Angestellten
tarifvertrages vom 26. 5. 1964 bzw. 23. 6. 1965 wird 
4ef BAT m der. für .. di~ .kirchlichen ArbE\itsverhält
rijsse geltenden Fassung'mitWfrkuhg yom 1. April 
1965 wie folgt geändert: . . . . . . . 

1. § 20 Abs. 6 Bu()bst; ·a) erhält folgende Fassung:, 
„a) die. Z.eiteri .e:düllter Dienstpflicht Jn. der 
· Bundeswehr oder in der früheren .d~utschen 

Wehrmacht und .im Reicl'isarbeits.dierist (a.k~ 
tiv~ DienstpfU<lht.und .. qbm!.gen) .. s,owte Zei
ten.des. zivilen Ers.atz.dienstes nach dem Ge-

, s.eti. über den. zivilen Ersatzdienstt. . 
2. Dein. ~ 20 ~rd folg~de Protok~llnotiz a~gefügt: 

„Protokpllnotiz zµ Absatz, 6 Buchst; b)· und d):' Zu 
de~ Zeiten deS' Kriegsdienstes oder einer Kriegs':' 
gefangensc:haft rechnern auch Zeiten einer sta-

tionären Lazarett- oder Krankenhausbehand
lung, die sich an die Entlassung aus dem Kriegs
dienst oder aus einer Kriegsgefangenschaft un
mittelbar angeschlossen haben und die wegen 
einer anerkannten Gesundheitsschädigung im 
Sinne d~ § 1 des Bundesversorgungsgesetzes er
forderlich .waren." 

3;, § 26 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
,,In, diesem Tarifvertrag werden auch die.Grund
vergütµrigE\n für. Angestellte zwischen dem 18. 
und 21. bzw. 25. Lebensjahr (§ 28) und. die Ge
saintvergütunge:il der unter die Anlage 1 a: fal
lenden Angestellten unter 18 Jahren (§ 30) fest-
gelegt.'' · 

4. § 29 erhält folgendeiFassung: 
,,Der Ortszuschlag wird in sinngemäßer Anwen
dung der für die Beamten des Arbeitgebers je
weils geltenden :{3estimmungen gewährt. Für die 
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Zuteilung zu den Tarifklassen des Ortszuschlages 
entsprechen 
die Vergütungsgruppen den Besoldungsgruppen 

X bis VI 
Kr. I bis Kr. V 
Vc und Kr. VI 

bis einschl. A 7 

V a und V b, Kr. VII und Kr. VIII 
IV b und Kr. IX 

A8 
A9 
AlO 
All IVa und Kr X 

III bis I b A 13 bis A 14 
Ia A15." 

5. § 31 Abs. 4 Satz 1 erhäJ.t folgende Fassung: 
„Für Kalendermonate, für die Kindergeld nach 
dem Bundeskindergeldgesetz zusteht, wird der 
Kinderzuschlag für das in Betracht kommende 
Kind nur insoweit gewährt, als er das gesetz
liche Kindergeld übersteigt." 

6. § 39 wird wie folgt geändert und ergänzt: 
a) Es werden nachstehende Absätze 2 und 3 ein

gefügt: 
,,(2) Vollendet ein Angestellter während der 
Zeit eines Sonderurlaubs nach § 50 Abs. 2, 
für den der Arbeitgeber vor Antritt ein 
dienstliches oder betriebliches Interesse an 
der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat, 
eine Dienstzeit nach Absatz 1, so wird ihm 
bei Wiederaufnahme der Arbeit die Jubi
läumszuwendung für die zuletzt vollendete 
Dienstzeit gewährt. 
(3) Hat der Angestellte, der vor dem 1. April 
1961 eine Dienstzeit von 25 oder 40 Jahren 
vollendet hat, weder aus diesem Anlaß noch 
nach dem 1. April 1961 gemäß Absatz 1 eine 
Jubiläumszuwendung erhalten und erreicht 
er bis zur Beendigung des Arbeitsverhält
nisses nach § 59 oder § 60 oder aus dem in 
§ 62 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. c) genannten Grunde 
keine Dienstzeit mehr, bei deren Vollendung 
nach Abs. 1 eine Jubiläumszuwendung ge
währt wird, so erhält er bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses eine Jubiläumszuwen
dung; ihre Höhe richtet sich nach der in Ab
satz 1 genannten Dienstzeit, die er zuletzt 
vollendet hat. Satz 1 gilt entsprechend für 
den Angestellten, der vor dem 1. Mai 1963 
eine Dienstzeit von 50 Jahren vollendet hat. 
Endet das Arbeitsverhältnis durch Tod des 
Angestellten, so wird die Jubiläumszuwen
dung den nach § 41 Sterbegeldberechtigten 
gewährt. § 41 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 
7. § 48 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Dau.er des Erholungsurlaubs beträgt 

bis zum bis zum nach 
vollend, vollend, vollend. 
30, Lebens- ,o. Lebens- 40, Lebens-

in der Vergütungsgruppe jahr jahr. jahr 

.Werktage 
.. 

I.a 25 32 36 
IbbisIVa 22 27 32 
IVb bis VI 

&,. ·1* eis. lli,. :s;. 20 24 30 
VII bis.IX 

K.ti,, lV bts Kt. I · 18 22 27 
X 18 21 27": 

7.2 

II 
Auf Grund des 13. Tarifvertrages zur Änderung 

und Ergänzung des Bundes-Angestelltentarifver
trages vom 23. 6. 1965 wird der Vergütungstarif
vertrag Nr. 4 zum BAT vom 24. November 1964 
mit Wirkung vom 1. April 1965 wie folgt geändert: 
1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Höhe der Grundvergütungen, der Stei
gerungsbeträge und der Aufrückungszulagen 
(§ 26 Abs. 3 BAT) für die unter die Anlage 1 a 
fallenden Angestellten ist in Anlage 1 festgelegt." 

2. § 2 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
,,(5) Die Höhe der. Grundvergütungen und der 
Steigerungsbeträge (§ 26 Abs. 3 BAT) für die 
unter die Anlage 1 b fallenden Angestellten ist 
in der Anlage 5 festgelegt." 

3 .••. 
4. In den Anlagen 1, 3 und 5 werden die Angaben 

über die Tarifklassen des Ortszuschlages ge
strichen. 

III 
1. Die Neuberechnung der Dienstzeit auf Grund 

von Abschnitt I Ziff. 2 wird nur auf Antrag vor
genommen. Der Angestellte hat den Antrag bis 
zum 31. Dezember 1965 schriftlich zu stellen und 
die anrechnungsfähigen Zeiten nachzuweisen. 

2. Abschnitt I Ziff. 6 gilt nicht für Angestellte, die 
spätestens mit Ablauf des 31. März 1965 aus dem 
Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind. Angestell
te, die in der Zeit vom 1. April 1965 bis spä
testens mit Ablauf des 30. Juni 1965 ausgeschie
den sind, erhalten die Jubiläumszuwendung nur 
auf Antrag. 

3. Die sich aus Abschnitt I Ziff. 7 ergebende Ver
längerung des Erholungsurlaubs gilt ab 1. Ja
nuar 1965. Sie gilt nicht für Angestellte, die spä
testens mit Ablauf des 30. Juni 1965 aus dem 
Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind. 

4. Die Regelungen nach Abschnitt I Ziff. 2 und 5 
treten an die Stelle der in den Verfügungen des 
Landeskirchenamtes vom 29. 1. 1965 (KABl. S. 15) 
und 11. 6. 1964 (KABl. S. 56) enthaltenen ent
sprechenden Regelungen. 

Bielefeld, den 22. Juli 1965 

Die Leitung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

In Vertretung: 
Dr. Wolf 

Az.: 19808/65/A 7-08 

7 . .Änderung und Ergänzung .der Durdt
führtingsbestimmungen zum Di~nstredtt 

der, kirchlidien Angestellten 
Landeskb:~~namt 
Az.: 19'306/65/A, 7-08 

Bielefeld, den 27. 7: 1965, 

. . ,, 

· Auf Gründ des Artikels 4 der 1. Notverordnung 
zum Dienstrecht der· kirchlichen Angestellten vom 
26.7.1961 (KABI. S. 73).werden die.Durchführungs
bestimmungen zu dieser Notverordnung vom 10. 8. 
1961 wie. folgt geändert und ergänzt: · 
Abschni.tt B·- Zur Durchführung des 

· BAT im einzelnen . .,-



1. Ziffer 2 2 (zu § 37): 
a) Buchst. c) Unterabs. 4 (Abs. 2 des Beispiels 2) 

erhält folgende Fassung1): 

,,Teilt der Angestellte dem Arbeitgeber un
verzüglich die Zustellung des Rentenbeschei
des mit, gelten die über den maßgebenden 
Zeitpunkt hinaus gewährten Krankenbezüge 
nicht in vollem Umfange als Vorschüsse auf 
die zustehenden Renten, sondern nur bis zur 
Höhe der Renten, die für denselben Zeit
raum zustehen. In diesen Fällen ist ggf. der 
die Höhe der Renten übersteigende Teil der 
Krankenbezüge nicht zurückzufordern. Ver
zögert der Angestellte dagegen schuldhaft, 
dem Arbeitgeber die Zustellung des Renten
bescheides mitzuteilen, gelten die über den 
maßgebenden Zeitpunkt hinaus gewährten 
Krankenbezüge in vollem Umfang, d. h. ohne 
Rücksicht auf den Zeitraum, für den die Ren
ten zustehen, als Vorschüsse." 

b) Bei Buchst. c) wird (vor Buchst. d) folgender 
Absatz angefügtt): 
„Die Vorschrift in Abs. 2 Satz 3 Buchst. b) ist 
nicht auf Angestellte anzuwenden, die schon 
bei der Einstellung eine Berufsunfähigkeits
rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
erhalten haben. Für diese Angestellten gelten 
die Fristen in Abs. 2 Satz 1, es sei denn, daß 
Erwerbsunfähigkeit im Sinne des § 24 Abs. 2 
AVG eintritt." 

2. Ziffer 25 (zu§§ 47, 48): 
a) Folgender Buchstabe b) wird eingefügt: 

,,Nach § 47 Abs. 7 BAT ist der Urlaub spä
testens bis zum Ende des Urlaubsjahres an
zutreten. Nur wenn er aus dienstlichen Grün
den bzw. wegen Arbeitsunfähigkeit nicht bis 
zum Ende des Urlaubsjahres angetreten wer
den konnte, ist er innerhalb der nächsten drei 
bzw. fünf Monate zu gewähren. 
Der Urlaub kann abweichend von dieser Be
stimmung entsprechend der für die Landes
beamten geltenden Regelung auch dann noch 
in den ersten beiden Monaten des folgenden 
Urlaubsjahres gewährt und genommen wer
den, wenn die Voraussetzungen des § 47 
Abs. 7 Unterabs. 2 nicht vorliegen." 

b) Der bisherige Buchst. b) wird Buchst. c), und 
der bisherige Buchst. c) wird Buchst. d). 

3. Z if f e r 2 6 (zu § 48): 
a) Folgender Buchstabe a) wird eingefügt: 

„a) Zu Abs. 4 
Nach § 4 Abs. 1 des Arbeitsplatzschutz

. gesetzes ·. vom 30:. März . 1957 (BGl3L I 
· S. 293) kann der:.· Arbeitgeber den·. Er
. holung~:url~µb; d.er g.em Arbeitnehmer 
aus dem. ,A.rbeitsverhäit.~;s .zus.teht, für 
jeden vollen Kaleridermq:p.at, . in. dein der 
Arbeitnehmer Grundwehrdienst 'leistet, 
um ein ZW.ölftei kürzen. Hat• der Arbeit-

.. ~ellm:ei: bis .zur Einberuf~g: schon.1nehr 
Urlaub .. erhalten, .. · als .. ihm .. hiernach \ zu;. 
stand, kann der. Arbeitg~'ber nacil § 4 
Abs. 4 des vorgenannten 'Gesetzes. den 
Urlaub, del'. dem :Arbeitn~hmer nach sei
rier Entlassung aus dem . Grun.cJ:wehr-

> ~iff, 22 Buchst. c) istiin d~r bis~er geltenden F~stlllg ab• 
gedruckt im lCABI. 1oea s. 1os1109, · · ···· · 

dienst zusteht, um die zuviel gewährten 
Urlaubstage kürzen." 

b) Der bisherige Buchst. a) wird Buchst. b), und 
der bisherige Buchst. b) wird Buchst. c). 

c) Buchst. c) Unterabs. 2 erhält folgende Fassung: 
„Nach dieser Anrechnung sind Urlaubstage 
nur die Werktage, an denen dienstplanmäßig 
gearbeitet wird. Die Anrechnung ist nach
träglich zu berichtigen, wenn in den Urlaub 
ein dienstplanmäßig allgemein arbeitsfreier 
Samstag fällt, der zugleich gesetzlicher Feier
tag ist. In diesem Fall ist der abstrakt ge
kürzte Urlaub wieder um einen Tag zu ver
längern." 

Änderung der Arbeitsbedingungen der Praktikan
tinnen (Praktikanten) für den Beruf der medizi
nisch-technischen Assistentin, der Beschäftigungs
therapeutin, des Krankengymnasten, des Masseurs, 

des Masseurs und medizinischen Bademeisters 

Landeskirchenamt· 
Az.: 19807/65/A 7a-11 Bielefeld, den 27. 7. 1965 

Auf Antrag des Rheinisch-Westfälischen Ver
bandes der im evangelisch-kirchlichen Dienst ste
henden Mitarbeiter und im Einvernehmen mit dem 
Landesverband der Inneren Mission der Evan
gelischen Kirche von Westfalen e. V. wird der „Ta
rifvertrag vom 24. November 1964 zur Änderung 
des Tarifvertrages über die Regelung der Arbeits
bedingungen der Praktikantinnen (Praktikanten) 
für den Beruf der medizinisch-technischen Assisten
tin, der Beschäftigungstherapeutin, des Kranken
gymnasten, des Masseurs, des Masseurs und medizi
nischen Bademeisters vom 15. Juli 1960" für an
wendbar erklärt. 

Den Wortlaut des Tarifvertrages bitten wir dem 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West
falen Ausgabe A vom 19. Januar 1965 Nr. 6 Seite 72 
zu entnehmen. 

Erteilung Evangelischer Unterweisung 
von Angehörigen einer Freikirche 

Landeskirchenamt Bielefeld, den 21. 7. 1965 
Az.: 12070/C 9-07a Beih. 2 

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat mit 
dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 

in Deutschland, 
der Methodistenkirche in Deutschland, 
der Evangelischen Gemeinschaft in Deutschland, 
dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden in 

D~titschland . . . 
nachstehende. Vereinbarung . über Erteilung Evan
gelischer Unterweisung von Angehörigen einer · 
Freikirche abgeschlossen: · · 

.. Erteilung evangelischer Unterweisung 
. von Aligehörigen einer Freikirche . .. 

1. Lehrer, die eirier der folgenden •Freilfüchen an-: 
.gehören, .können .die· Vokation unter eritspre- ·. 
tjieridf:'!'r :t).nwendung der jeweils gµItigen Bestim- · 
mungen. der Evangelischen R;irche Jm. Rheinland 
und vo:p. Westfalen erlangen und damit zur Er
teilung des evangelischep. · Religionsunterrichts 
zugelassen werden. Dies gilt für Angehörige . ,,,• 



a) des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Ge
meinden in Deutschland, 

b) der Methodistenkirche in Deutschland, 
c) der Evangelischen Gemeinschaft in Deutsch

land, 
d) des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden 
in Deutschland. 

Bedingung ist, daß die betreffenden Lehrer sich 
schriftlich verpflichten, 
a) sich jeglicher propagandistischer Äußerungen 

zugunsten der eigenen Kirche zu enthalten, 
b) auf die unterrichtliche Behandlung etwaiger 

Sonderlehren ihrer Kirche zu verzichten, 
c) sich im Religionsunterricht an den von der 

zuständigen Kirchenleitung genehmigten Lehr
plan zu halten. 

2. Wenn die betreffenden Lehrer in den prak
tischen Ausbildungsdienst treten, erhalten sie 
nach Maßgabe der Vokationsordnung vom 10. 11. 
1951 eine vorläufige Erlaubnis von der zustän
digen Landeskirche. Voraussetzung dafür ist, 
daß sie die geforderten schriftlichen Erklärun
gen eingereicht haben. 

3. Zur Erlangung der Bevollmächtigung nehmen 
die Lehrei: an VokationsrüstzE!iten der betreffen
den Landeskirche teil und geben hier, falls es 
noch nicht geschehen ist, die Erklärung zu 1. ab. 

4. Die Vokation selbst wird für diese Lehrer durch 
die Kirche ausgesprochen, der sie angehören. 

5. Von der vollzogenen Vokation macht die Kir
chenleitung der betreffenden Freikirche den zu
ständigen Landeskirchenämtern Mitteilung. 

6. Diese teilen danach den betreffenden Lehrern 
mit, daß sie im Sinne von Artikel 14 der Landes
verfassung als bevollmächtigt gelten und be
rechtigt sind, Religionsunterricht zu erteilen und 
setzen davon die zuständigen Aufsichtsbehörden 
der betreffenden Schulen in Kenntnis. 

7. Die Lehrer erkennen an, daß von ihnen ebenso 
wie von den landeskirchlichen Lehrern erwartet 
werden kann, daß sie an den örtlich eingerich
teten Arbeitsgemeinschaften „Kirche und Schule" 
teilnehmen. 

8. Die Anerkennung der Vokation kann von dem 
zuständigen Landeskirchenamt zurückgezogen 
werden, falls der betreffende Lehrer gegen die 
unter 1. genannten Verpflichtungen verstößt. 
Vor der endgültigen Entscheidung soll ein Ver
trauensmann der betreffenden Freikirche gehört 
werden. 

9. In Fällen nachgewiesener Irrlehre oder anstößi
gen Wandels widerruft die Freikirche, der der 
Lehrer angehört, auf Verlangen der zuständigen 
Landeskirche die Bevollmächtigung und setzt 
die zuständige Landeskirche von dem erfolgten 
Widerruf in Kenntnis. 

Erziehungs- und Schulkonferenz 
Landeskirchenamt 
Az.: 18408/C 9-31 

Bielefeld, den 19. 7. 1965 

Die diesjährige Erziehungs- und Schulkonferenz 
der Evangelischen Kirche von Westfalen findet wie
der in Dortmund und Bielefeld statt, und zwar: 

am 22. Septem her 1965 im Max-Planck
Gymnasium in Dortmund, Ardeystr. 70, 72 
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10 Uhr Ephorus Dr. Rosenboom, Dortmund 
„Verändert die gegenwärtige Theologie 
das Glaubensbekenntnis? - Sinn und 
Grenze theologischer Kritik." 

15 Uhr Dr. Karl Ernst Nipkow, Marburg 
„Das religionspädagogische Gespräch in 
der Gegenwart" 

am 29. September 1965 in der Pädagogi
schen Hochschule in Bielefeld, Lam
pingstr. 3 
10 Uhr Prof. D. Ernst Kinder, Münster 

,,Das zweite Vatikanische Konzil in evan
gelischer Sicht." 

15 Uhr Dozent Hans-B. Kaufmann, Kiel 
,,Die Evangelische Unterweisung im Ge
spräcli. mit anderen Fächern." 

Wir bitten um Anmeldung beim Pädagogischen 
Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen in 
Villigst, Iserlohner Str. 20, und zwar für die Kon
ferenz in Dortmund bis zum 1. September und für 
die Konferenz in Bielefeld bis zum 9. September 1965. 

MBK- Kurzlehrgänge 

Landeskirchenamt 
Az.: 17844/C 18-17/1 

Bielefeld, den 8. 7. 1965 

Die Arbeitsgemeinschaft für evangelische Schü
lerinnen- und Frauen-Bibel-Kreise (MBK) in Bad 
Salzuflen führt zweimal im Jahr mehrwöchige 
Kurzlehrgänge durch. Eingeladen sind dazu junge 
Frauen, Berufstätige und Verheiratete, Schwestern 
und Bräute. · 

Die Lehrgänge wollen vorbereiten für die Mit
arbeit in der Gemeinde, z. B. für die Arbeit mit 
Jugendlichen, Kindern, Berufstätigen oder für Be
suchsdienst. Zu den Schwerpunkten des gemein
samen Arbeitens gehören methodische Anleitungen 
und praktische Übungen, Bibelstudium und Ge
spräche über den Glauben und Fragen der Gegen
wart. 

Der nächste Lehrgang findet statt 
vom 3. bis 29. September 1965. 

Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an 
die Leitung des MBK-Tagungshauses, 4902 Bad 
Salzuflen, Hermann-Löns-Str. 9 / Ruf. 45 44 / 45. 

Pfarrfrauenrüstzeiten 

Landeskirchenamt 
Az.: 19061/C 4-18 

Bielefeld, den 15. 7. 1965 

Nachstehend geben wir die Termine für die 
nächsten Pfarrfrauenrüstzeiten bekannt: 

1. Vom 1.--4. November 1965 im Otto - Riet h -
müller-Haus, Sieker bei Bielefeld 
(25 Teilnehmer) 

D:r;ei Ausruhtage für Pfarrfrauen. 

Außer biblischer Besinnung und Singen: ,,Fra
gen, die uns bewegen im Blick auf Pfarrhaus 
und Gemeinde". 

'Autogenes Training: Eine Hilfe zur Alltagsbe
wältigung. 
,,Humor in der Kirche" (Ephorus Alex Funke -
Soest) 



2. Vom 31. Januar bis 3. Februar 1966 in Nord
walde bei Münster (30 Teilnehmer) 

Außer biblischer Besinnung und Singen: Pfarr
haus und Gemeinde - Pfarrer Jäger - Soest. 

Hauptreferat: Frau Käthe Kolkmann - Sterk
rade: ,,Die Frau und Mutter in der modernen 
Gesellschaft" 

3. Vom 14.-17. Februar 1966 in Berchum bei 
Hagen, Jugendbildungsstätte (30 Teilnehmer) 

Das gleiche Programm mit den gleichen Referen
ten wie in Nordwalde. 

Anfragen sind zu richten an: Frau Hildegard 
Burckhardt, 477 Soest, Thomästr. 25 / Ruf 46 54. 

Erweiterung des Sammelhaftpflichtver
sicherungsvertrages auf den Versiche

rungsschutz der Friedhofsgärtner 
Landeskirchenamt 
Az.: 16078/B 15-17 

Bielefeld, den 23. 7. 1965 

Im Rahmen der besonderen Bedingungen unseres 
mit der Victoria in Düsseldorf abgeschlossenen 
Sammelhaftpflichtversicherungsvertrages (KABI. 
1964 S. 47/48) ist nunmehr auch das Risiko der per
sönlichen gesetzlichen Haftpflicht der von den Kir
chengemeinden mit Friedhofsarbeiten beauftragten 
Gärtner - soweit sie in dieser Eigenschaft tätig 
werden - in den Versicherungsschutz eingeschlos
sen. Dieses gilt auch für selbständige Friedhofs
gärtner. 

Der Versicherungsschutz entfällt, wenn und so
weit durch die eigene Haftpflichtversicherung der 
Friedhofsgärtner Deckung besteht. 

Umgemeindung vom Kirchenkreis 
Schwelm in die Kirchenkreise 

Barmen und Niederberg 
- Neufassung der Umgemeindungsurkunde -

Die im Kirchlichen Amtsblatt 1964 S. 80 veröf
fentlichte Urkunde betr. die Umgemeindung vom 
Kirchenkreis Schwelm (EKvW.) in die Kirchen
kreise Barmen und Niederberg (EKiR.) wird durch 
folgende Urkunde ersetzt: 

Umgemeindungsurkunde 

Nach Anhören der Beteiligten wird folgendes 
festgesetzt: 

§ 1 
Die Gemeindeglieder der Evangelisch-Lutheri

schen Kirchengemeinde Herzkamp (Kirchenkreis 
Schwelm, Evangelische Kirche von Westfalen), die 
in der Stadt Wuppertal wohnen, werden nach 
näherer Bestimmung der §§ 2 bis 4 in die Evan
gelische Kirche im Rheinland umgemeindet, und 
zwar in die evangelischen Kirchengemeinden Dön
berg, Hatzfeld und Nächstebreck. 

§ 2 
In die Evangelische Kirchengemeinde Dönberg 

(Kirchenkreis Niederberg) werden umgemeindet 
die Evangelischen, die westlich folgender Grenze 
wohnen: 

Die Grenze beginnt im Norden an der Stadt
grenze von Wuppertal, und zwar etwa 50 m nörd
lich der Einmündung des alten Kohlentreiberweges 
(Hohlweg) in die Horather Schanze, an der Nord
ost-Ecke des Grundstücks Horather Schanze Flur 
549 Flurstück 10. Sie verläuft an der Ostgrenze 
dieses Grundstücks in südlicher Richtung bis zur 
genannten Einmündung des alten Kohlentreiber
weges in die Horather Schanze, folgt dem alten 
Kohlentreiberweg bis zum Feldweg oberhalb von 
Hohenhagen; von da folgt sie in südöstlicher Rich
tung zunächst diesem Feldweg und dann dessen 
Verlängerung bis zum Mirker Bach. 

§ 3 

In die Evangelische Kirchengemeinde Hatzfeld 
(Kirchenkreis Barmen) werden umgemeindet die 
Evangelischen ' 

a) östlich der in § 2 beschriebenen Grenze und 
b) westlich einer geraden Linie, die vom nord

östlichsten Punkt des Grundstücks Hatzfelder 
Straße Nr. 217 in nördlicher Richtung zum nächst
gelegenen Punkt der Stadtgrenze von Wuppertal 
führt. 

§ 4 

In die Evangelische Kirchengemeinde Nächste
breck (Kirchenkreis Barmen) werden umgemeindet 
die Evangelischen östlich der in § 3 Buchstabe (b) 
beschriebenen Grenze. 

§ 5 

Diese Urkunde tritt am 1. 5. 1964 in Kraft. 

Bielefeld, den 10. März 1965 

Die Leitung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(L.S.) D. Thimme Dr. Wolf 

Düsseldorf, den 19. Januar 1965 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 

(L.S.) E b e r s b a C h D i tt r i C h 

Die durch die Urkunde der Leitung der Evan
gelischen Kirche von Westfalen und der Evan
gelischen Kirche im Rheinland vom 19. Januar/ 
10. März 1965 vollzogene Umgemeindung von Tei
len der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde 
Herzkamp (Kirchenkreis Schwelm) in die Evan
gelische Kirche im Rheinland wird hiermit von 
Staats wegen genehmigt. 

Düsseldorf, den 1. April 1965 

(L.S.) 
41.20-00 

Der Regierungspräsident 

Baurichter 

Arnsberg, den 29. April 1965 

Der Regierungspräsident 

(L.S.) Schlensker 

Urkunde über die Namensänderung 
einer Kirdtengemeinde 

Die Evangelische Kirchengemeinde Senne II, 
Kirchenkreis Gütersloh, führt fortan den Namen 
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„Evangelische Kirchengemeinde 
Sennestadt". 

Bielefeld, den 15. Juli 1965 

Die Leitung 
der Evangelischen Kh-che von Westfalen 

(L.S.) D. Wilm 
Az.: 15603/Senne II 9 

Urkunde über eine Pfarrstellenerrichtung 
Auf Grund von Artikel 11 der Kirchenordnung 

der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 1. De
zember 1953 wird nach Anhörung der Beteiligten 
hierdurch folgendes festgesetzt: 

§ 1 
In der Evangelischen Kircl:iengemeinde G e -

v e 1 s b e r g , Kirchenkreis Schwelm, wird eine 
weitere (8.) Pfarrstelle errichtet. 

Die Besetzung erfolgt gemäß dem Kirchengesetz 
über die Besetzung . der Gemeindepfarrstellen in 
der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 
29. Mai 1953. 

§ 2 

Die Urkunde tritt am 1. Juli 1965 in Kraft. 

Bielefeld, den 30. Juni 1965 

Die Leitung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(L.S.) D. Wilm 
Az.: 16508/Gevelsberg 1 (8) 

Persönliche und andere Nachrichten 
Zu besetzen sind 

die neu errichtete 3. Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde B o e 1 e , Kirchenkreis Hagen. Die Kir
chengemeinde hat das Wahlrecht. Bewerbungs
gesuche sind durch den Herrn Superintendenten in 
Hagen an das Presbyterium zu richten. Die Ge
meinde hat Luthers Katechismus; 

die durch die Berufung des Pfarrers Geister in 
ein Pfarramt der Evangelischen Kirche im Rhein
land zum 1. 9. 1965 frei werdende 1. Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde B a d L i p p s p r i n g e , Kirchen
kreis Paderborn. Das Landeskirchenamt macht von 
seinem Vorschlagsrecht Gebrauch. Bewerbungsge
suche sind an das Landeskirchenamt zu richten. Die 
Gemeinde hat Luthers Katechismus; 

die durch den Eintritt des Pfarrers Kurt Brandt 
in den Ruhestand erledigte 2. Pfarrstelle der Kir
chengemeinde W a n n e - M i t t e , Kirchenkreis 
Herne .. Die Kirchengemeinde hat das Wahlrecht. 
Bewerbungsgesuche sind durch den Herrn Super
intendenten in Herne an das Presbyterium zu rich
ten. Die Gemeinde hat Luthers Katechismus; 

die neu errichtete 5. Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde W e r d o h 1 , Kirchenkreis Plettenberg. 
Die Kirchengemeinde hat das· Wahlrecht. Bewer
bungsgesuche sind durch den Herrn Superintenden
ten in Ohle an das Presbyterium zu richten. Die 
Gemeinde hat Luthers Katechismus; 

die durch die Berufung des Pfarrers Otto Blase 
in die Kirchengemeinde Lennep, Ev. Kirche im 
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Rheinland, erledigte 1. Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde W i t t e n , Kirchenkreis Hattingen-Wit
ten. Die Kirchengemeinde hat das Wahlrecht. Be
werbungsgesuche sind durch den Herrn Super
intendenten in Witten-Annen an das Presbyterium 
zu richten. Die Gemeinde hat Luthers Katechismus. 

Berufen sind 

Pastorin Karin W e s s i g zur Pastorin der Kir
chengemeinde D r e w e r , Kirchenkreis Reckling
hausen, als Nachfolgerin des in den Wartestand 
(Studierurlaub) versetzten Pfarrers Leich; 

Pastorin Gisela W i :h. k h a u s zur Pastorin der 
Kirchengemeinde B u r g s t e i n f u r t , Kirchen
kreis Steinfurt, als Nachfolgerin des in den l'.>ienst 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau be
'rufenen Pfarrers Dammerboer; 

Hilfsprediger Hans-Jürgen Kinder zum Pfar
rer der Kirchengemeinde B ö n e n (2. Pfarrstelle), 
Kirchenkreis Hamm, als Nachfolger des in die neu 
errichtete Studentenpfarrstelle des Kirchenkreises 
Hagen berufenen Pfarrers Dr. Erich Schmalenberg; 

Hilfsprediger Bernhard K o r n zum Pfarrer der 
Kirchengemeinde B r a c k e 1, Kirchenkreis Dort
mund-Nordost, in die neu errichtete 3. Pfarrstelle; 

Hilfsprediger Kurt W i e n c z i e n zum Pfarrer 
der Kirchengemeinde W i t t e n - S t o c k u m , Kir
chenkreis Hattingen-Witten, als Nachfolger des zum 
Anstaltsseelsorger in die Landesheilanstalt War
stein berufenen Pfarrers Horst Glowinski; 

Gemeindemissienar Christoph S c h e ff 1 e r 
bisher in Wuppertal-Vohwinkel, zum Prediger i~ 
Dienst der Kirchengemeinde W e r 1 , Kirchenkreis 
Soest. 

Ordiniert sind 

die Hilfsprediger 

Gottfried Busse am 18. April 1965 in Ibbenbüren, 
Kirche auf dem Dickenberg; 

Wulf Dietrich am 7. Februar 1965 in Nieder
schelden; 

Hans-Heinrich D i et z am 4. April 1965 in Kirch
dornberg, Peterskirche; 

Werner Dörr am 28. Februar 1965 in Dorstfeld; 

Wilfried E n g e 1 b r e c h t am 30. Mai 1965 in Bo
chum-Hiltrop, Erlöserkirche; 

Alfred G e n u i t am 7. März 1965 in Gütersloh, 
Kirche „Zum guten Hirten"; 

Werner G e r h a r d t am 7. Februar 1965 in Bis-
marck, Christuskirche; ' 

Manfred Grabs am 6. Juni 1965 in Blasheim; 

Hanspeter G r o 11 am 14. Februar 1965 in Iserlohn, 
Oberste Stadtkirche; 

Dr. Franco In v er ad i am 4. April 1965 in Reck
linghausen, J ohanneskirche; 

Wolfgang K 1 i p p e 1 am 7. März 1965 in Ahlen, 
Pauluskirche; 

Ruprecht K o e p p am 17. Januar 1965 in Bruch, 
Philipp-Nicolai-Kirche; 



Thomas Küster man n am 24. Januar 1965 in 
Herdecke; 

Rolf Lindig am 28. März 1965 in Münster-Apostel, 
Markuskapelle; 

Erich Regen am 14. Februar 1965 in Gladbeck; 

Heinz-Günter Risse am 21. Februar 1965 in Wa-
dersloh; · 

Heinz-Hugo Ru bar t am 11. April 1965 in Lipp
stadt, Marienk.irche; 

Dr. Horst Seeb aß am 10. Januar 1965 in Bethel, 
Zionskirche; 

Georg-Dieter Sc h o 11 a am 28. Februar 1965 in 
Dortmund, St.-Marien-Kirche; 

Horst Stuck man n am 31. Januar 1965 in Dort
mund, St.-Nicolai-Kirche; 

Hugo T r a x e 1 am 4. April 1965 in Gladbeck, 
Christuskirche; 

Arnd Vetter am 14. Februar 1965 in Eiding
hausen; 

Hans-Jürgen Warnecke am 7. Juni 1965 in 
Spenge-Lenzinghausen, Pauluskirche; 

Martin Weh 1 er am 7. März 1965 in Olpe; 

Martin Z ü h 1 am 24. Januar 1965 in Theesen, Auf
erstehungskirche; 

die Kandidatin des Pastorinnenamts 
Barbara Wolf am 10. Januar 1965 in Schwerte

Villigst; 

die Prediger 
Ernst Herrmann am 14. Februar 1965 in Alten

bögge-Bönen; 

Hans-Joachim Mein z er am 24. April 1965 in der 
Anstaltskirche zu Werl; 

Hermann Weinbrenner am 11. April 1965 in 
Niederscheiden, ev.-ref. Kirche. 

Gestorben ist 

Pfarrer i. R. Gerhard B o l z , früher in Ahlen, 
Kirchenkreis Hamm, am 14. 7. 19.65 im 59. Lebens
jahre. 

Stellenangebote 

Die Ev. Kirchengemeinde Castrop sucht für den' 
ausscheidenden Amtmann einen Nachfolger für 
Kirchengemeinde- und Krankenhausverwaltung 
(lQO Betten) .. Erwüns.cht sirid .. erste und zweite kirch
liche. Verwaltungsprüfung: Angebote werden er
beten an den Vorsitzenden'· des Presbyteriums, 462 
C~strop-Rauxel! Biesenkamp 24. . . ·· 

Beitn Kirch~nkreisqüterslc:>h ist di.e Stel.le eines 
Verwa1tungsahgestellten baldmöglichst'zu besetzen. 
Die Vergütung .regelt si<:h •. nach Ausbil~ungsgrad 

. und · Fähigkeiten bis zur·· Vergütungsgruppe VI.b 
BAT; Gütersloh ist Ortsklasse S. Der Bewerber 
sollte ... die erste (möglichst kirchliche) Verwaltungs
prjif:ung abgelegt .haben t1.nd ... über t1mfassende 
Kenntnisse auf allen •Gebieten .. der Verwaltung ver:.. 
fügen/ Bei' der Wohr.i.u,r.i.g1;1beschaffung wird. Unter
stützfülj zugesichert. Interessenten/ die die f11ch-

liehen Voraussetzungen erfüllen und möglichst 
nicht älter als 40 Jahre sind, werden gebeten, ihre 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen ein
zureichen an den Herrn Superintendenten des Kir
chenkreises Gütersloh, 483 Gütersloh, Postfach 497. 

Hinweis 

Die Kirchengemeinde H i 11 e (Kirchenkreis Min
den) sucht für die Hausmeisterwohnung des neuen 
Adolf-Stöcker-Hauses (Gemeindezentrum} in Eick
horst einen Mieter, und zwar möglichst einen pen
sionierten Pfarrer, Missionar, Prediger oder Kir
chenbeamten, der bereit ist, nach dem Maß seiner 
Kräfte in Zusammenarbeit mit dem Ortspfarrer an 
der geistlichen Betreuung des Hauses mitzuwirken. 

Druckfehlerberichtigung 

Im Kirchlichen Amtsblatt 1965 sind auf Seite 55 
die zweiten Ausführungsbestimmungen zum Kir
chengesetz über das Amt des Predigers veröffent
licht. Dort muß es im 2. Absatz des Abschnitts I. 
lauten: 
h) eine Erklärung der Anstellungskörperschaft, daß 

sie den Vorgeschlagenen während der Ausbil
dungszeit in dem erforderlichen Umfang vom 
Dienst befreien wird. 

Erschienene Bücher und Schriften 
Kurt Marti: ,, Wohn e n z e i t a u s. ". Geschich

ten zwischen Dorf und Stadt, Flamberg-Verlag AG, 
Zürich/Stuttgart. 9,80 DM. 

Mit klugen, fröhlichen, barmherzigen und nach
denklichen Augen betrachtet P. Marti, wie sein 
Landsmann und Kollege J eremias Gotthelf, sein 
kleines Dorf. Er vermag in kurzen, plastischen Bei
trägen die alltägliche Wirklichkeit des Menschen, 
die im Grunde genommen zu allen Zeiten und zu 
allen Orten immer die gleiche ist, viel besser ein
zufangen, als es manche langatmige und kopf
lastige Untersuchung tut. Es ist ein Schmunzelbuch 
mit Hintergrund und gewiß manchem Pfarrer als 
Veranschaulichungsmaterial hoch willkommen. 

Wilhelm Busch: ,, Plaudereien in mei
n e m S t u d i e r z i m m e r ". Schriftenmissions
Verlag Gladbeck, 288 Seiten, 11,80 DM. 

Wer die Veröffentlichungen von Wilhelµi Busch 
liebt, wird an diesem soeben erschienenen Buch 
seine helle Freude haben. In der für ihr.i. typischen, 
frischen, lebendigen Art erzählt der Verfasser Er
eigni1;15eiseines Lebens, bei denen er sell:>st zurück
tritt gegenüber den Menschen, die ihm als Mit
kämpfer für das Werk Christi auf Erden.auf sei
nem Weg begegnet· sind und die ein gahzes Ka
pitel jüngster Kirchengeschichte leberidigill ustrieren. 

Cal:wer-Hefte; C.alwer Verlag, Stuttgart,. · je 
2,50 DM. . .. 

Nr. 75: Helmut · Lamparter:. ,, Das ·. P s a 1 m e n -
gebe t i~ der c hris t e.ngem e-in de" · 
Nr; 7.€$:. 'rheodor Lorch: 0Au.f de f $ u c)1 e n a c.h 
Ma.ßstäben." · · 
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La.mparter geht es darum, den Schatz,. der der 
Kirche in den Psalmen übergeben ist, in der rech
ten Weise auch heute auszumünzen. In der Öku
mene spielt das Psalmengebet noch heute eine ent
scheidende Rolle. Wir stehen in· der Gefahr, aus 
Angst vor einem veräußerlichten Mißbrauch auch 
den rechten Gebrauch zum Schaden unserer Ge.;. 
meinden und des persönlichen geistlichen Lebens 
zu unterlassen. Hier gibt der Verfasser wertvolle 
Hilfen. 

Lorch gibt in allgemein verständlicher Form 
eine Einführung in den christlichen Wandel. Nach 
kurzen Seitenblicken auf die z. Zt. in unserer 
Welt geltenden oder zumindest propagierten mo
ralischen Grundsätze werden hier die christlichen 
Maßstäbe dargestellt, bei denen in der personellen . 
Bezogenheit auf Christus jegliche Gesetzlichkeit 
vermieden wird, wobei doch aus den ethischen An
weisungen des Neuen Testamentes wichtige Hilfen 
gewonnen werden. 

Ludwig - Bechauf - Verlag: ,, Bekennende 
Kirche in West f a 1 e n ". 344 Seiten, 18,- DM. 

Der schnelle Wechsel in den Pfarrämtern, die 
ständig zunehmende Zahl junger Presbyter in vie
len neu gegründeten Gemeinden, sowie der immer 
noch anhaltende Zustrom von Gemeindegliedern 
nach Westfalen bringen es mit sich, daß die Ge
schichte des Kirchenkampfes schnell vergessen wird. 
Sich an ihn zu erinnern, hat nichts mit Traditions
pflege zu tun, sondern hat vielmehr seine Notwen
digkeit darin, aus Versagen und Bewährung der 
Gemeinden für jede Gegenwart neu zu lernen, wie 
Gott allein seine Kirche erhält und wie die Gemein
den zu tätigem Gehorsam gefordert sind. Die Ver
suchungen der Kirche in unserer Zeit sind zu groß, 
als daß wir so schnell vergessen dürften, was wir 
mühsam in den Jahren des Kampfes gelernt haben. 
Darum weisen wir noch einmal empfehlend auf 
dieses Werk hin, das in bestimmten Fällen auch 
als Geschenk gut geeignet ist. 

Gegen die Anschaffung des Buches für die Ge
meinden aus kirchlichen Mitteln bestehen keine 
Bedenken. 

Die Goldenen Worte - Plakate (Format 30 mal 
42 cm) werden in 14tägigem Wechsel an Kirchen 
und öffentlichen Plätzen, in Krankenhäusern, Er
holungsheimen, Kantinen, Sprechzimmern, in Haus
aufgängen usw. angeschlagen. Wechselrahmen für 
Innen- und Außenhang der Plakate stehen zur Ver
fügung. Sie wollen durch bedeutsame Aussprüche 
die Aufmerksamkeit der Passanten erregen und 
diese zu innerer Besinnung anleiten. 

Probesendung von der Geschäftsstelle der Pla
katmission in Stuttgart-Sillenbuch, Postleitzahl 7, 
Postfach 59! (Preis der Jahresserie 24 Plakate 
DM 8,20) Briefverschlußmarken Goldene Worte 
(Format 3,5 x 4,5 cm) ein Probebeutel (100 Marken) 
DM2,50. 

I1;t der Schriftenreihe „Das Gespräch" im Ju
genddienst-Verlag, Wuppertal, sind folgende Hefte 
mit ca. 30 Seiten zum Preis von 1,30 DM erschienen: 

Heft 54: Horst Hirschler: ,, J es u s Christus -
Sohn Gottes" 

Heft 55: Werner Jetter: ,, Werde ich Christ 
durch die Taufe? Bleibe ich Christ 
durch das Abendmahl?" 

Heft 56: Gerhard Isermann: ,, Vom Friedens -
dienst des Christen" 

Heft 57: Ewald Rother: ,,Zeitgeschichte -
Meine Aufgabe" 

,,Autorität und geistliche Voll
m a c h t ". Bericht über eine theologische Konfe
renz zwischen Vertretern der Kirche von England 
und der Evangelischen Kirche in Deutschland. Bei
hefte zur Ökumenischen Rundschau Nr. 1. - Evan
gelischer Missionsverlag, Stuttgart. - Herausge
geben von Wolfgang Schweitzer und Claus Kemper. 
Subskriptionspreis 5,80 DM, für Bezieher der Öku
menischen Rundschau 4,50 DM. 

Bereits seit dem Ende des letzten Krieges haben 
Gespräche zwischen Theologen aus beiden Kirchen
staaten stattgefunden, jedoch war die im April 1964 
in Oxford tagende Konferenz die erste offizielle 
Begegnung. Die Veröffentlichung des Konferenz
berichtes ermöglicht ein fruchtbringendes Studium 
der anglikanischen Theologie und sei allen Inter
essenten besonders empfohlen. 

„ D e r H e r r u n s e r H e r r s c h e r ". Eine 
Deutung der Jahreslosung und der Monatssprüche 
für das Jahr 1966. - Herausgegeben von Theodor 
Schlatter. - Calwer Verlag, Stuttgart - 4,50 DM, 
Mengenrabatt. 

Seit Jahren erfreuen sich diese Auslegungen in 
unseren Mitarbeiterkreisen mit Recht großer Be
liebtheit, weit sie nicht nur mancherlei Anregungen 
für den Dienst am Wort geben, sondern auch hel
fen, unsere Botschaft in einer zeitgemäßen Sprache 
auszurichten. Das Büchlein ist ein sehr gutes. Ge
schenk an alle kirchlichen Mitarbeiter. 

Sprechtage im Landeskirchenamt: Montagvormittag und Dienstagvormittag. Besuch an anderen 

Tagen, insbesondere am Donnerstag, .. dem Sitzungstag, nur nach vorheriger Vereinbarung 
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